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Der Abgeordnete zum Nationalrat Dr. Nikolaus Scherak und weitere Abgeordnete haben am  

1. Dezember 2014 unter der Zahl 3234/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage 

betreffend „Statistik Asylverfahren“ gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

 
Zu den Fragen 1 und 3 bis 6: 
Entsprechende Statistiken werden nicht geführt.  

Die Feststellung der Verfahrensdauer kann nicht im Zuge einer einfachen statistischen 

Abfrage ermittelt werden, sondern ist aufgrund der individuellen Verfahrensführung nur eine 

nachträgliche Messung abgeschlossener Verfahren möglich und sinnvoll. 

 

Grundsätzlich darf jedoch auch darauf hingewiesen werden, dass aufgrund der Verwaltungs- 

vorschriften, insbesondere aufgrund der mit dem Fremdenbehördenneustrukturierungs- 

gesetz (FNG) vorgesehenen Erlassung von Entscheidungen „in Einem“, keine direkte 

Vergleichbarkeit mit der Auflistungsmethodik früherer Jahre gegeben ist, da nun etwa die 

Erlassung von asyl- und fremdenrechtlichen Entscheidungen einschließlich Aufenthaltstiteln 

aus berücksichtigungswürdigen Gründen durch eine Behörde möglich ist.  
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Zu Frage 2: 
Die letzte nachträgliche Prüfung hat ergeben, dass beim Bundesasylamt als erstinstanzlicher 

Verwaltungsbehörde im Jahr 2013 die durchschnittliche Verfahrensdauer bei Anträgen auf 

internationalen Schutz 3 Monate betrug.  

Die Unterschiedlichkeit im Kompetenzbereich zwischen dem bis zum 31. Dezember 2013 

tätigen Bundesasylamt und dem seit 1. Jänner 2014 tätigen Bundesamt für Fremdenwesen 

und Asyl (BFA) lassen jedoch zukünftig einen direkten Jahresvergleich nicht zu. 

 
Zu den Fragen 7 bis 9:  
Entsprechende Statistiken werden nicht geführt.  

Die Dauer der Asylverfahren von unbegleiteten minderjährigen Personen wird im BFA nicht 

gesondert erhoben, da diese von wesentlichen externen Faktoren abhängig ist, die erst mit 

großem Aufwand in der Messung berücksichtigt werden müssten. Hierzu zählt beispiels- 

weise die Dauer einer medizinischen Altersdiagnose. 

 
Zu den Fragen 10 bis 12: 
Entsprechende Statistiken werden nicht geführt.  

 

 

 

Mag.a Johanna Mikl-Leitner 
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